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1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG : 
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DER GELTUNGSBEREICH DES BEBAUUNGSPLANES IST U.GEMEINES WOHNGEBIET IM SINtl [(S § ~ DER BAU-
NUTZUNGSVERORDNUNG I BI(JN\11 l VOH 1990 

MASS DER NUTZUNG : 
ALS HÖCHSTZULÄSSIGES MASS DER BAULIOtEN UT ZUNG WIRD EtHE GRUNDFLÄCHENZAHL GRZ = 0,4 UND 
EINE GESCHOSSFLÄCtf.NZAtl GFZ = 1, 0. FESTGES TZT, SOWEIT SIQI NICHT. AUS DEN FESTSETZUNGEN ÜBER 
GESCHOSSZAHL UNO WERBAUBAREN FLACHEN, iN.IE DEN GRUNDSTUCKS GROSSEN IM EINZELFALL GERINGERE 
'MRTE ERGEBEN. 

NEfiNAHLAGEN : • 
UNTERGEORDNETE NEBENANLAGEN IlD EINRICHTUNGlN IM Stillt: DES § 14 DER BAUNVO SIND UNZULÄSSIG . 
SIE KÖNNEN JEDOCH AUSNAHMSWEISE ZUGELASSEt WERDEM, WENN SIE 
a) DEM NUTZUfiJSZWECK DER IM ALLGEMEINEN WOHNtl~ GELEGENEN GRUNDSTÜCKE OOER DEM BAUGEBIET 

SELBST DENEN UNO OESSEN EIGENAlU NICHT WIOERSPIECHEN Utll 
b) ZUSAMMENHÄNGEND MIT GARAGE INNERHALB ~~-~RENZEN ERRICHTET WERDEN Ufll DER UNTER-

BRINGUNG WH HAUS- INl GARTENGERÄTEN. ~(IRN. BIIIISTOFFEN, tWtlMlGEN 0. A. GEffNSTÄNIIN 
DIENEN. 

GARAGEN : 
GARAG.EN IJIIJ STELLPLÄTZE DÜRFEN NUR IM R N .OER NOTWEtlliGEN NUTZUNG ERRICHTET WERDEN . . 
SIE DURFEH Nll INNERHALB DER FESTGESETZTEN FlAcHEN AH6ELEGT WERDEN. VOR GARAGEN. STELL-
PLÄTZEN UJIJ GARAGENZUFAHRTEN IST EIN $TA~All-1 VON 5.00 m, GERECHNET AB GRUNDSTÜCKS-

··. '·· VORDERGRENZE I zu ERRICHTEN I DER DUIIlf TUREN I TIIE ())ER SIISTIGE ABSPERRVORRICHTUNGEN 
NICHT ABGESCHLOSSEN WERDEN DARF. BEl ERRICHTUNG VON GARAGEN AN DER GRUNOSTUCKSGRENZE, 
~EIT ~SE FLÄCHEN iiJERBAl&R SIND, IST OIE STELLUN'G UNO GESTALTUNG IM EINVER-
NEHMEN MIT DEM NACHBARN ABZUGLEI ~EN . 

BAiliESTALT UHG : 
ZULÄSSIG SIND NUR SATTELDÄOtER MIT EINER ~DACHNEIGUNG BEl E • D VOM 40•- so•, BEl E• U V. 30°-
420 BEl II+D V. 36°-1.5~ DIE TRAUFHÖHEN OÜRF N BEl E•D 3.75 m,BEI E•U BER6SEITIG 3.50m, BEl 
li ; D BERGSEiliG 6. 25m, DIE SOCKELHÖHEN A OK- GELÄN.OE BIS OK- ERDGESCHOSSFUSSBO D~N BEl 
E•U 0.30m, BEl E•D 0.50m, BEl II•D 0.30m NICHT UBERSCHREITEN. NEBENFIRSTE M06LICH. 

GARAGEN utll EVENTUEll DAMIT Zl5AMMEN ERIICHrlTE IEBEIAU&EI 0 AUGEMEIN MIT SATTELDACH AUS-
ZUFÜHMH _UttO AN DAS Wfi4NHAUS ANZUBAUEN . OJE OADIMIGM DER GARAGEN .!ST DER OACHNEIGIIIG DES 11 
HAUPTGEBÄUDES ANZUPASSEN . FREISTEHENDE SATTEL AOfGARAGEN AH DER GRUNDSTUCKSGRENZE SIND MIT BHER DACHNEIGUNG 
VON 35•- 45• AUSZUFÜHREN . DIE ZULÄSSIGE TRA FHÖHE DER SATTELDACHGARAGEN WERDEN NACH ART. 7 1 1 

ABS. 5 BAVBO MIT MAX. 2)5 m FESTGELEGT. 

SATTELDÄCHER DÜRFEN NUR MIT ROTEN DACHSTE HEN EINGEDECKT WERDEN . 

KNIESTÖCKE VON MEHR ALS 0,42 m BEl E•U , SO IE 0,50 m BEl E•D UHD 0.42 m BEl II+D SIND NICHT ZULÄSSIG . 

DACHAUFBAUTEN SI NO IN FORM VON DACHGAUBEN ULÄSSI6 UNO DÜRFEN IN IHRER BREITE 2/3 DER TRAUFLÄHGE 
NICHT ÜßERSCHRE ITEN. EINZELGAUBEN MÖ6ll CH . N BENFIRSTE MÖGLICH . GAUBEN DÜRFEN NICHT AM FIRST BE
SINNEN . BEl DOPPELHAÜSERN KÖNNEN MIT 13RANDW NO. DIE DACHGAUBEN ZUSAMMENGEBAUT WERDEN, JEDOCH BIS MAX. 
2/3 DER TRAUFLÄNGE DES GESAMTHAUSES ( BEIDE HAUSER ZUSAMMEH) . 
NE.BEHGEBÄUDE UNO HEBENANLAGEN SIND SO Z GESTALTEN , DASS SIE SICH DEN HAUPTGEBAUDEN 
UNTERORDNEN . 

FÜR DEN AUSSENANSTRICH DÜRFEN NUR GEDECKT PUTZTÖNE VORGESEHEN WERDEN . AUFDRINGLICHE, 
GLÄNZENDE ODER GRELLE FARBANSTRICHE SIND NZULÄSSIG. 

WELLBLECHGARAGEN UND SONSTIGE BEHELFSMÄSS G WIRKENDE GARAGEN UNO HEBENANLAGEN SIND 
UNZULÄSSIG . 

ALLE EINFRIEDUNGEN ENTLANG DER STRASSE SIN EINSCHLIESSLICH SOCKEL ALS HÖCHSTENS 1,20 m HÖHE 
IM BEREICH DER SICHTDREIECKE HÖCHSTENS 1,00 HÖHE, HÖLZERNE LATTEHZÄUHE WERDEN EMPFOHLEN, 
KEIHE RANGER- ZÄUHE . 

TRENNZÄUNE ZWISCHEN DEN GRUNDSTÜCKEN UNO Z R FREIEN LANDSCHAFT HIN (GRENZE DES BEBAUUNGSPLA
HES) SOLL MASCHENDRAHT BIS 1,20 m HÖHE AUSGE ÜHRT WERDEN, DER MIT HECKENHINTERPFLANZUNG IN 
HEIMISCHEN GEHÖLZEN - LT. GEHÖLZLISTE- AUSZUFÜ REN IST. 

DAS GILT UHBESCHAOET DER BESCHRÄNKUNG INNER LB VON SIOtTDREIECKEN. 
ROHRMATTENZÄUNE UND [ER GLEICHEN SIND NICHT . ULÄSSIG. 
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6. ES GILT DIE OFFENE BAUWEISE MIT EINZEL- UHD OOP E HÄUSERN . ·. 
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PRIVATE GRÜNFLÄCHEN : 
OIE IM BEBAUUNGSPLAN GEKENNZE ICHNETEN PRIVATEN FLÄCHEN SIND DURCH DEN GRUNDSTÜCKSEIGENTÜMER 
GEMÄSS ART. 5 ABS. 1 BAV.BO. ANZULEGEN, DAUERHAFT ZU UNTERHALTEN UND ZU PFLEGEN . BEPFLANZ UNG 
NACH GEHÖLZLISTE (ART. 5, ABS. 1 BAY. BO UND § 9 ABS. 1 ZIFFER 2Sa BBAUG l 
JE GRUNDSTÜCK IST MINDESTENS 1 BAUM ZU PFLANZEN I Z.B. SPITZAHORN , LINDE OBSTBAUM ) 

ERHALTUNGSWÜRDIGER GEHÖLZBESTAND : 
DIE IM GELTUNGSBEREICH . DES BEBAUUNGSPLANES ALS ERHALTUNGSWÜRDIG DARGESTELLTEN EINZELBÄUME, 
STRAUCH- UND BAUMGRUPPEN , SOWIE HECKEN SIND DAUERHAFT ZU ERHALTEN UND ZU PFLEGEN . 
DIESER BAUM-, STRAUCH -', UND HECKENBESTAND WIRD GEMÄSS § 9 ABS. 1 ZIFFER 25 b BBAUG FESTGESETn. 
AUF DAS MERKBLATT ZUM SCHUTZ VON BÄUMEN UND STRÄUCHERN IM BEREICH VON BAUSTELLEN 
( RSBB 1973 ) DES LANDRATSAMTES NÜRNBERGER LAND WIRD HINGEWIESEN , SOWIE AUF DIH 161'920 
ZUM SCHUTZ VON BÄUMEN, PFLANZBESTÄNDEN UND VEGETkTIONSFLÄCHEN BEl BAUMASSNAHMEN . 

HINWEIS AUF IMMISSIONEN: · .. 
WEGEN DER BEWIRTSCHAFTUNG DER ANGRENZENDEN LANDWIRTSCHAFTLICHEN NUTZFLACHE KAHN ES 
IM BAUGEBIET ZU IMMI SSIONEN KOMMEN , DIE ALS ORTSÜBLICH UND ZUMUTBAR HINGENOMMEN 
WERDEN MÜSSEN . . 

ORTSRANDEINGRÜNUNG: 
UM E~NE SINNVOLLE ABSCHIRMUNG DER BEBAUUNG ZUR FREIEN LANDSCHAFT ZU GEWÄHRLEISTEN SIND AN DER 
GREN , E DES BAUG~ßiETES PRIVATE EINGRÜNUNGSSTREifEN VORGESCHRIEBEN. FÜR DIE BEPFLANZUNG SIND 
EINHE MISCHE GEHOLlE LAUT PFlANZLISTE DES LANDRATSAMTES ZU VERWENDEN. 
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DIE GRHDNERISCHEN FESTSETZUNGEN DES LANDS~FTSARCHITEKTEN CORA HUNOLD, SEITE 1 - L. SATZUNG 
UNO SEITE 1 - 2 BEGRÜNDUNG, SIND BESTANDTEIL DIESES BEBAUUNGSPLANES . 

BEl DER DURCHFÜHRUNG VON BAUMPFLANZUNGEN IST DARAUF ZU ACHTEN, DASS DIE. BÄUME IN MIND. 2.50m 
ENTFERNUNG VON DEH FERNMELDEANLAGEN DER DEUTSCHEN BUNDESPOST TELEKOM ODER LEITUNGSTRASSEN 
DES FRÄNKISCHEN ÜBER~ND WERKS GEPFLANZT WERDEN . S _~LLTE DIESER MINDESTABSTAND IM EINZEL
FALL UNTERSCHRITTEN WERDEN~ SIND SCHUTZMASSNAHMEN FUR DIESE ANLAGEN ERFORDERLICH. 
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